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Auftrag Epp 

betreffend Priorisierung Porta Alpina im Rahmen des Ausbauschrittes STEP 2040/45 

Antwort der Regierung 

 

Die Erschliessung des gesamten Kantonsgebiets mittels attraktiven Transportketten 

im öffentlichem Verkehr ist für die Regierung von hoher Bedeutung. Sie ist eine we-

sentliche Grundlage, dass in allen Regionen und Talschaften insbesondere Wirt-

schaftsimpulse stattfinden können. Dazu beitragen – vor allem in der oberen Surselva 

– würde auch eine nachträgliche Realisierung der Porta Alpina. Die Realisierung die-

ses Grossprojekts bedingt jedoch die Aufnahme in die Planungsinstrumente des Bun-

des, konkret in die Bahnausbauschritte des strategischen Entwicklungsprogramms 

Bahn (AS STEP), da der Bund die Federführung bei der Ausbauplanung des Schie-

nennetzes hat. Als antragstellendes Gremium fungiert die Planungsregion Ost, in wel-

chem der Kanton Graubünden Einsitz nimmt. 

 

2019 wurde der STEP 2035 durch das eidgenössische Parlament beschlossen. In die-

sem Bundesbeschluss (vgl. BBl 2019 4555) wurde der Bundesrat beauftragt, der Bun-

desversammlung bis 2026 eine Botschaft zu einem nächsten Ausbauschritt (STEP 

2040/45) vorzulegen. Weil die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zwischenzeit-

lich auf die Wankkompensation (schnelleres Fahren in den Kurven) in den neuen Fern-

verkehrs-Doppelstockzügen aus technischen Gründen verzichten müssen, werden die 

im STEP 2035 angestrebten Fahrzeitverkürzungen auf der Ost-West-Achse nicht mehr 

umsetzbar sein. Da sich ausserdem die Umsetzung verschiedener nationaler Schlüs-

selprojekte um bis zu fünf Jahre verzögern wird, muss das Angebotskonzept 2035 aus 

dem STEP 2035 überarbeitet werden und im STEP 2040/45 konsolidiert und integriert 

werden. Da diese Konsolidierung bereits einen grossen Teil des STEP 2040/45 aus-

machen wird, verzichtet der Bund auf die Prüfung und Aufnahme von neuen Vorhaben 

in diesen Planungsschritt (vgl. Dokumentation Planungsgrundlagen für die Erarbeitung 

der Botschaft 2026, Bericht vom 20. Februar 2023, S. 7). Eine Prüfung der Porta Al-
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pina, welche im STEP 2035 nicht vorgesehen war, ist folglich im STEP 2040/45 aus-

geschlossen. Ferner ist zu bemerken, dass der Bund und die SBB den Bau einer Porta 

Alpina unter laufendem Betrieb des Gotthardbasistunnels technisch als sehr kritisch 

beurteilen.  

 

Im Wissen um die aktuell vorherrschenden, grossen Hürden für die Realisierung einer 

Porta Alpina verfolgt die Regierung zu Gunsten einer Verbesserung der Erschliessung 

der oberen Surselva mit dem öffentlichen Verkehr mittelfristig folgende Massnahmen: 

– Einsatz für Vorinvestitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Meilibachtun-

nels, damit auch der oberen Surselva via Chur eine schnellere und attraktivere 

Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr über die Kantonsgrenze hinaus in Rich-

tung Zürich und dem angrenzenden Ausland angeboten werden kann; 

– Umsetzung der "Angebotskonzeption Ursern-Surselva 2022–2028" zwischen Di-

sentis/Mustér und Andermatt in den Fahrplanjahren 2026 bis 2028; 

– Umsetzung RhB–Halbstundentakt Chur – Ilanz/Glion – Disentis/Mustér im Rah-

men des Angebotskonzeptes "Retica30+" in den Jahren nach 2024;  

– Einsatz für ausreichende Mittel für Angebotsverbesserungen im Kanton Graubün-

den im Rahmen des übernächsten Ausbauschritts STEP. 

 

Die Regierung ist sich bewusst, dass der Auftrag Epp betreffend Wiederaufnahme 

Verhandlungen Porta Alpina in der Junisession 2020 einstimmig vom Grossen Rat 

überwiesen wurde. Die Rahmenbedingungen des STEP 2040/45 haben sich jedoch 

seither auf Bundesebene substanziell geändert. Eine prioritäre Behandlung dieses 

Vorhabens ist deshalb aktuell nicht möglich. Aufgrund dieser Ausführungen bean-

tragt die Regierung dem Grossen Rat, den Auftrag wie folgt abzuändern: 

 

Das Projekt Porta Alpina soll nach Möglichkeit durch den Kanton Graubünden in der 

Planungsregion Ost für den übernächsten STEP (Botschaft voraussichtlich im 2030) 

zur Prüfung eingereicht werden. 
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